
Fischereirecht in
Österreich

Die Belange der Fischerei gehören laut Bundesverfassung in Bezug auf 
Gesetzgebung und Vollziehung in den Kompetenzbereich der Bundes

länder (Art. 15 BVG). Dementsprechend existieren neun Landesfi
schereigesetze und eine Anzahl diesbezüglicher Verordnungen.

B is zum Mittelalter gab es kei
nerlei gesetzliche Regelungen 

über die Fischerei. Jedermann durfte 
Fische fangen und sich aneignen. Ab 
dem 11. Jahrhundert wurde das Fi
schereirecht zu einem Herrscherpri
vileg (Regal). Die zum Teil un
durchsichtigen rechtlichen Verhält
nisse wurden durch das Reichsfi
schereigesetz 1885 entscheidend ge
klärt. Dieses erlangte aber nur in je 
nen Ländern Geltung, in denen Lan
desfischereigesetze erlassen wur
den, in den übrigen Ländern behiel
ten die Fischereipolizeigesetze ihre 
Geltung. Die aus der Zeit der Mon
archie stammenden Fischereigesetze 
wurden von den Landesgesetzge
bungen übernommen und zum Teil 
erst in jüngster Zeit durch neuere 
Normen ersetzt. Das Fischereirecht 
ist dort, wo es vom Grandeigentum 
abgesondert ist, ein selbständiges, 
sogenanntes „dingliches Recht”.

Einheitliches 
Fischereigesetz?

Die Zielsetzungen in den derzeit 
geltenden Landesfischereigesetzen 
sind vielfach vergleichbar, es beste
hen jedoch in wichtigen Bereichen 
auch erhebliche Divergenzen. Dies 
erklärt sich generell aus der viel
schichtigen historischen Entwick
lung des Fischereiwesens in den 
Bundesländern und dadurch, dass 
bis heute unterschiedliche Regelun
gen aus zeitlich verschiedenen Ge
setzgebungsperioden Gültigkeit be
halten haben.

Der Österreichische Fischereiver
band hat schon seit längerem postu
liert, dass in allen Bundesländern 
gleichwertige, den letzten fischerei- 
lichen und ökologischen Erkennt
nissen und Erfordernissen gerecht 
werdende Gesetze sowie entspre
chende fischereiliche Strukturen 
wirksam werden sollten1.
In diesem Sinn wäre es auch wün
schenswert, wenn man ein Rahmen

gesetz über die fischereilichen Be
lange auf Bundesebene erreichen 
könnte. Das hat man sogar in der 
Schweiz, trotz des sprichwörtlichen 
“Kantönligeists” geschafft!

Beispiele für länderüber- 
greifende Regelungsbereiche 
in Richtung Ökologisierung
•  Berücksichtigung der Ansprüche 

einer ökologisch orientierten fi
schereilichen B ew irtschaftung 
(Nachhaltigkeitsprinzip anstelle 
Pflichtbesatz; flussgebietsweise 
Bewirtschaftung etwa durch He
geverbände; Besatz mit standort
gerechten Fischarten; verpflich
tende Besatz- und Fangstatistik)

•  Schutz- und Schonbestimmungen 
für alle Fisch- und Krebsarten

•  Erhaltung der natürlichen Arten
vielfalt und genetischen Variabi
lität

•  Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
natürlicher Gewässerökosysteme 
mit ihren Lebensgemeinschaften

•  Regelungen über eine zeitgemäße 
ökologische und fischgesundheit
liche Orientierung der Fisch- und 
Krebszucht und Aquakultur insbe
sondere hinsichtlich der Produk
tion von Besatzfischen

•  Länderübergreifendes Beutegrei- 
fer-Management zur Konfliktlö
sung auf nationaler und interna
tionaler (EU-)Ebene

•  Schaffung eines überregionalen 
Fischgesundheitsdienstes (etwa 
nach bayerischem Muster)
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•  Einführung einer österreichweiten 
gleichw ertigen Fischerprüfung 
und gegenseitige Anerkennung 
von Fischereilegitimationen (auch 
mit dem Ausland)

•  Verpflichtende Ausbildung ver
antw ortlicher G ew ässerbew irt
schafter und Aufnahme des Aus
bildungsprinzips in Pachtverträge

•  Einheitliche Regelungen über ver
botene Fangmittel

•  Förderung der Fischerei und der 
fischereilichen Forschung.

Manche der genannten Aspekte 
wurden bei N ovellierungen von 
Landesfischereigesetzen in den letz
ten Jahren bereits berücksichtigt, 
doch sind wir in Österreich von ei
ner gesamtheitlichen Lösung noch 
weit entfernt. Die im Jahr 2000 er
folgte Einrichtung des “Österreichi
schen Fischereibeirates” beim BM 
für Land- und Forstwirtschaft, Um- 
welt- und Wasserwirtschaft ist aber 
bereits als großer Schritt in Rich
tung der Bewältigung länderüber- 
greifender Probleme in der Fischerei 
zu werten.
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